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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte   
         Sachen, die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt  
         werden. Die Leistung erfolgt in Naturalersatz, sofern sich aus 
        § 11 Nr. 2 nichts anderes ergibt. 
 
2.     Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 
 
       a) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B.Schrammen, 
           Muschelausbrüche); 
 
       b) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben- 
           Isolierverglasungen; 
 
       c) Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder  
           Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,  
           ferner nicht auf Schäden durch Löschen, Niederreißen oder  
           Ausräumen bei diesen Ereignissen. 
 
2. Die Versicherung erstreckt sich außerdem nicht auf Schäden an 

versicherten  Sachen und nicht auf versicherte Kosten, die durch 
Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben oder 
Kernenergie* verursacht werden - soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist. 

 
*1)   Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in 
der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber 
von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen 
hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 
 
 
§ 2 Versicherte Sachen 
 
1. Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten, fertig 
        eingesetzten oder montierten 
 
        a) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas, 
 
        b) Scheiben und Platten aus Kunststoff, 
 
        c) Platten aus Glaskeramik, 
      
        d) Glasbausteine und Profilbaugläser, 
 
        e) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff, 
 
        f) sonstige Sachen. 
 
2. Nicht versichert sind Sachen, die bereits bei Antragstellung  
         beschädigt sind. 
 
§ 3 Versicherte Kosten 
 
1.  Der Versicherer ersetzt 
 

a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer  zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens (§ 12 Nr. 1b) für geboten halten durfte; 

 
 
 

b) Aufwendungen für das vorläufige Verschließen von  
         Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen); 

 
c)      Aufwendungen für das Abfahren von Glas- und sonstigen 
         Resten zum  nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern  
         oder Vernichten  (Entsorgungskosten). 

 
3. Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer nach Maßgabe 

des  § 11 Nr. 3 bis  6 auch die infolge eines Versicherungsfalles 
notwendigen Aufwendungen für 

 
a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und 

Montieren von  versicherten Sachen durch deren Lage 
verteuert (z.B. Kran oder Gerüstkosten); 

 
b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften,  
         Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den unter  
         § 2Nr. 1 genannten versicherten  Sachen; 

 
c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das   
         Einsetzen von Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgitter,  
          Schutzstangen, Markisen usw.); 

 
       d)      die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, 
                 Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen. 
 
§ 4 Versicherungsort 
 
1. Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des 
         Versicherungsortes. 
 
2. Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag   
         bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden. 
 
3. Gebäudeverglasungen sind nur an ihrem bestimmungsgemäßen 
         Platz versichert. 
 
§ 5 Gefahrumstände bei Vertragsschluß und Gefahrerhöhung 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt: 
 
1. Bei Abschluß des Vertrages hat der Versicherungsnehmer alle 

ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der Gefahr 
erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Bei schuldhafter 
Verletzung dieser Obliegenheit kann der Versicherer  nach 
Maßgabe der  §§ 16 bis 21 VVG vom Vertrag zurücktreten, 
wodurch die Entschädigungspflicht entfallen kann. 

 
2. Nach Antragstellung darf der Versicherungsnehmer ohne 
         Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen 
         oder gestatten. 
         Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm  
         bekannt wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und  
         zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. 
 
        Im übrigen gelten die  §§ 23 bis 30 VVG. Danach kann der  
        Versicherer zur Kündigung  berechtigt oder auch leistungsfrei   
        sein. 
 



 

 

 
 
3. Für die Glasversicherung liegt eine Gefahrerhöhung insbesondere 
         vor, wenn 
 

a) handwerkliche Arbeiten (z.B. Umbauten, Auf- oder Abbau 
von  Gerüsten) am Versicherungsort oder in dessen 
unmittelbarer Umgebung ausgeführt werden; 

 
b) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist; 

 
c) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird; 

 
d) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leersteht. 

 
4. Die Aufnahme oder Veränderung eines Betriebes, gleich welcher  
         Art und welchen Umfanges, ist dem Versicherer unverzüglich  
         anzuzeigen. 
 
         Ist mit der Aufnahme oder der Veränderung des Betriebes eine  
        Gefahrerhöhung verbunden, so gelten die §§ 23 bis 30 VVG. 
 
5. Gefahrerhöhende Umstände werden durch Maßnahmen des 
         Versicherungsnehmers oder durch sonstige gefahrmindernde  
         Umstände ausgeglichen, insbesondere soweit diese mit dem  
         Versicherer vereinbart wurden. 
 
§ 6 Sicherheitsvorschriften 
 
1. Der Versicherungsnehmer hat - soweit nicht etwas anderes  
         vereinbart ist - 
 

a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem  
         Versicherungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu 
         beachten; 

 
b) dafür zu sorgen, daß die versicherten Sachen fachmännisch 

nach denanerkannten Regeln der Technik erstellt und 
eingebaut sind. 

 
2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten gemäß  
         Nr. 1a oder 1b,so ist der Versicherer nach Maßgabe des ->§ 6  
         bs. 1 und Abs. 2 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch 
         leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
         nach ihrem Zugang wirksam. Leistungsfreiheit tritt nicht ein,  
         wenn die Verletzung  weder auf Vorsatz noch auf grober  
         Fahrlässigkeit beruht. 
 
     Führt die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, so gelten die ->§§ 23  
     bis 30 VVG. 
     Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt oder auch 
     leistungsfrei sein. 
 
 
§ 7 Prämie, Beginn und Ende der Haftung 
 
1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag) gegen  
         Aushändigung des Versicherungsscheinesoder im Fall des  
        Vertragsabschlusses gem. § 5 oder 5a VVG nach Ablauf der  
         Widerspruchsfrist zu zahlen, Folgeprämien am Ersten desMonats, 
         in dem ein neues Versicherungsjahr beginnt. Die Folgen nicht  
         rechtzeitiger Zahlung der ersten Prämie oder der ersten Rate der  
         ersten Prämie ergeben sich aus § 38 VVG in Verbindung mit Nr. 
         3; im übrigen gilt § 39 VVG. Rückständige Folgeprämien dürfen  
         nur innerhalb eines Jahres seit Ablauf der nach § 39 VVG für sie 
         gesetzten Zahlungsfrist eingezogen werden. 
 
2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis 
         zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 
         Die gestundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres werden 
         sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz 
         oder teilweise in Verzug gerät oder  soweit eine Entschädigung  
         fällig wird. 
 
3. Die Haftung des Versicherers beginnt zum vereinbarten 

Zeitpunkt,  und zwar auch dann, wenn zur Prämienzahlung erst 
später aufgefordert, die Prämie aber unverzüglich gezahlt wird. 
Ist dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung bekannt, daß ein 
Versicherungsfall bereits eingetreten ist, so entfällt hierfür die 
Haftung. 

 
 
4. Die Haftung endet mit dem vereinbarten Zeitpunkt. 
         Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer  
          verlängern sich jedoch von Jahr zu Jahr, wenn sie nicht 
          spätestens drei Monate vor Ablauf durch eine Partei schriftlich 
          gekündigt werden. Ein Versicherungsverhältnis, das für eine  
          Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen ist, kann zum Ende 
          des fünften oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung 
          einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. 
 
5. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit 
         oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder ist es von  
         Anfang an nichtig, so gebührt dem Versicherer Prämie oder 
         Geschäftsgebühr gemäß dem Versicherungsvertragsgesetz 
          (z.B. §§ 40, 68 VVG). 
 
          Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalles (§ 16) der   
         Versicherungsnehmer, so gebührt dem Versicherer die Prämie für 
         das laufende Versicherungsjahr. Kündigt der Versicherer, so hat  
          er die Prämie für das laufende Versicherungsjahr nach dem 
         Verhältnis der noch nicht abgelaufenen zu der gesamten Zeit des 
         Versicherungsjahres zurückzuzahlen. 
 
§ 8 Mehrfache Versicherung 
 
1. Nimmt der Versicherungsnehmer für versicherte Sachen eine  
         weitere Glasversicherung, so hat er dies dem Versicherer  
         unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Im übrigen gelten  
         die §§ 59 und 60 VVG 
 
2. Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheit gemäß Nr. 1, 

so ist der Versicherer nach Maßgabe des ->§ 6 Abs. 1 VVG zur 
Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung 
des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang    
wirksam. Die Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die 
Verletzung weder auf Vorsatz     noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruht oder wenn der Versicherer vor dem Versicherungsfall 
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

 
§ 9 Versicherung für fremde Rechnung 
 
1. Soweit die Versicherung für fremde Rechnung genommen ist, 

kann der Versicherungsnehmer, auch wenn er nicht im Besitz des 
Versicherungsscheines ist, über die Rechte des Versicherten ohne 
dessen Zustimmung im eigenen Namen verfügen, insbesondere 
die Rechte des Versicherten übertragen. 

 
2. Der Versicherte kann über seine Rechte nicht verfügen, selbst 

wenn er im Besitz  des Versicherungsscheines ist. 
 
3. Soweit Kenntnis oder Verhalten des Versicherungsnehmers von  
         rechtlicher Bedeutung ist, kommt auch Kenntnis oder Verhalten  
        des Versicherten in Betracht. Im  übrigen gilt ->§ 79 VVG. 
 
§ 10 Anpassung der Versicherung 
 
1. Die Haftung des Versicherers paßt sich der Preisentwicklung für 

Verglasungsarbeiten an; entsprechend verändert sich die Prämie. 
 
2. Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar 

eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende 
Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich 
die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten 
Glaspreisindizes für Verglasungsarbeiten  verändert haben. Für 
gewerbliche Risiken gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt 
genutzte Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche  Betriebs-
gebäude. Für Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamilien-
gebäude gilt das Mittel aus den Indizes für Einfamilien- und 
Mehrfamiliengebäude. Der Veränderungsprozentsatz wird auf 
eine Stelle hinter dem Komma gerundet. Maßgebend sind die für 
den Monat Mai veröffentlichten Indizes. 

 
         Ist eine Versicherungssumme vereinbart, verändert sie sich  
         entsprechend. Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungs-  
        summe wegen erheblicher Überversicherung  (->§ 51 Abs. 1  
        VVG) bleibt unberührt. 
 
 
 



 

 

3. Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die  
         Erhöhung der Haftung des Versicherers und der damit 
         verbundenen Anpassung der Prämie kann der 
         Versicherungsnehmer durch schriftliche Erklärung der Erhöhung  
         mit Wirkung für den Zeitpunkt widersprechen, in dem die 
         Anpassung wirksam werden sollte. § 11 Nr. 2c findet  
         Anwendung. 
 
§ 11 Naturalersatz, Entschädigung, Unterversicherung 
 
1. Ersetzt werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, zerstörte und 
         beschädigte  Sachen (§ 2) durch Liefern und Montieren von  
         Sachen oder Sachteilen gleicher Art  und Güte (Naturalersatz).  
         Der Reparaturauftrag erfolgt durch den Versicherer, soweit 
         nicht etwas anderes vereinbart ist. Notverglasungen und   
        Notverschalungen nach § 3 Nr. 1b können vom Versicherungs-   
        nehmer in Auftrag gegeben werden. 
 
2. Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld, wenn 
 

a) eine Ersatzbeschaffung zu den ortsüblichen  
Wiederherstellungskosten  nicht möglich ist, 

 
b) sich im Versicherungsfall ergibt, daß die Beantwortung von  

Antragsfragen nach Umständen, die für die 
Prämienberechnung maßgeblich sind (z.B.          
Versicherungssumme, Glasflächen) von den tatsächlichen 
Verhältnissen zum Zeitpunkt des Schadeneintritts abweicht 
und deshalb die Prämie zu niedrig berechnet wurde; in 
diesem Fall wird nur der Teil des Schadens ersetzt, der sich 
zu dem Schadenbetrag verhält wie die zuletzt berechnete 

                Jahresprämie zu der Jahresprämie, die bei Kenntnis der  
                tatsächlichen Umstände zu zahlen gewesen wäre 
               (Unterversicherung), 
 

c) der Versicherungsnehmer einer Anpassung gemäß § 10 Nr. 3 
                widersprochen hat, die vor Eintritt eines Schadens hätte  
                wirksam werden  sollen. In diesem Fall wird nur der Teil des  
                Schadens ersetzt, der sich zu dem Schadenbetrag verhält wie  
                die zuletzt berechnete Jahresprämie zu der Jahresprämie, die 
                der Versicherungsnehmer ohne Widerspruch gegen 
                jede seit Vertragsbeginn erfolgte Anpassung zu zahlen gehabt  
                hätte. 
                Restwerte werden angerechnet. 
 
3. Zum Naturalersatz gehören nicht Kosten - soweit nicht etwas  
         anderes vereinbart ist - 
 

a) gemäß § 3, insbesondere nicht die Kosten, um die sich das  
         Liefern und  Montieren von versicherten Sachen durch deren  
         Lage verteuert (§ 3 Nr. 2a); 

 
b) die für die Angleichung (z.B. in Farbe und Struktur) 

unbeschädigter  Sachen aufzuwenden wären. 
 
4. Ersetzt werden gemäß § 3 die notwendigen Kosten zur Zeit des 
         Eintritts des Versicherungsfalles. Bei Kosten gemäß § 3 Nr. 2 
         höchstens der vereinbarte Betrag. 
 
5. Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten 

gemäß § 3 gelten Nr. 2b und c entsprechend. 
 
6. Bei Versicherung auf Erstes Risiko gelten die Bestimmungen 

über die Unterversicherung (->§ 56 VVG) nicht. 
 
 
§ 12 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im 
        Versicherungsfall 
 
1. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines 

Versicherungsfalles - soweit nicht etwas anderes vereinbart ist - 
 

a) den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und 
         zwar auch dann, wenn eine sofortige Ersatzleistung nicht  
         beansprucht wird; 

 
b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern  
         und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er  
         hat, soweit die Umstände es gestatten, solche Weisungen  
         einzuholen; 

c) dem Versicherer auf dessen Verlangen im Rahmen des 
          Zumutbaren jede Untersuchung über Ursache und Höhe des  
          Schadens und über den Umfang seiner Entschädigungs-  
          pflicht zu gestatten, jede hierzu dienliche  Auskunft - auf  
          Verlangen schriftlich - zu erteilen und die erforderlichen 

                  Belege beizubringen; 
 

d) Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermeiden, 
         solange der Versicherer nicht zugestimmt hat. 

 
2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorstehenden 
          Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des  
          Versicherungsvertragsgesetzes (->§ 6 Abs. 3,     ->§ 62 Abs. 2  
          VVG) von der Entschädigungspflicht frei. 
 
3. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluß weder 

auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die 
Feststellung oder den Umfang der  Entschädigung, so entfällt die 
Leistungsfreiheit gemäß Nr. 2, wenn die Verletzung nicht     
geeignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu 
beeinträchtigen, und wenn außerdem den Versicherungsnehmer 
kein erhebliches Verschulden trifft. 

 
§ 13 Besondere Verwirkungsgründe, Klagefrist 
 
1. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich oder 

grob fahrlässig  herbei, so ist der Versicherer von der 
Entschädigungspflicht frei. 

 
2. Versucht der Versicherungsnehmer, den Versicherer arglistig 

über Tatsachen zu  täuschen, die für den Grund oder für die Höhe 
der Entschädigung von Bedeutung sind,  so ist der Versicherer 
von der Entschädigungspflicht frei. 

 
          Ist eine Täuschung gemäß Absatz 1 durch rechtskräftiges    
          Strafurteil wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so  
          gelten die Voraussetzungen von Absatz 1 als bewiesen. 
 
3. Wird der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von  
         sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht, nachdem der  
         Versicherer ihn unter Angabe der mit dem  Ablauf der Frist 
          verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der 
          Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. Die Be- 
          stimmung des § 12 Abs. 1 und 2 VVG bleibt unberührt. 
  
§ 14 Reparaturauftrag, Zahlung der Entschädigung 
 
1. Bei Naturalersatz (§ 11 Nr. 1) ist der Reparaturauftrag 

unverzüglich zu erteilen. 
 
2.     Ist Entschädigung in Geld zu leisten (§ 11 Nr. 2 und Nr. 3), gilt: 
 

a) Die Auszahlung hat binnen zwei Wochen zu erfolgen, 
nachdem die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde 
und der Höhe nach festgestellt ist. Jedoch kann einen Monat 
nach Anzeige des Schadens als Abschlagszahlung der Betrag 
beansprucht werden, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist. 

 
b) Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 

Prozent unter dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu 
verzinsen; mindestens jedoch mit 4 Prozent und höchstens 
mit 6 Prozent pro Jahr, soweit nicht aus anderen Gründen ein 
höherer Zins zu entrichten ist oder soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist. 

 
                Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb  
                eines Monats  seit Anzeige des Schadens gezahlt wird. 
                Zinsen werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist. 
 

c) Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, 
                 -   solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des 
                     Versicherungsnehmers bestehen; 
 
                 -   wenn gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner 
                     Repräsentanten aus Anlaß des Versicherungsfalles ein 
                     behördliches oder  strafgerichtliches Verfahren aus  
                     Gründen eingeleitet worden ist, die auch für den  
                     Entschädigungsanspruch rechtserheblich sind, bis zum 
                     rechtskräftigen Abschluß dieses Verfahrens. 



 

 

 
- Der Lauf der Fristen gemäß Nr. 1 und Nr. 2a und b ist 
         gehemmt, solange infolge Verschludens des   
         Versicherungsnehmers der Reparaturauftrag nicht erteilt  
         bzw. dieEntschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt  
         werden kann. 

 
 §  15 Repräsentanten 
 
Im Rahmen von §§ 5, 6, 8, 12 und 13 Nr. 1 und 2 stehen 
Repräsentanten dem Versicherungsnehmer gleich. 
 
 
§  16 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
 
1. Für die in gleicher Art und Güte ersetzten Sachen besteht der  

Versicherungsvertrag  unverändert fort. Werden Sachen nicht in 
gleicher Art und Güte ersetzt, besteht Versicherungsschutz nur, 
sofern dies vereinbart ist. 

 
2. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls ist der Versicherer 

oder der Versicherungsnehmer berechtigt, den Versicherungs-
vertrag zu kündigen. 

 
         Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muß spätestens  
         einen Monat nach dem Naturalersatz oder nach Auszahlung der  
         Entschädigung zugehen. Der Entschädigungsleistung steht es  
         gleich, wenn die Entschädigung aus Gründen  abgelehnt wird, die 
         den Eintritt des Versicherungsfalles unberührt lassen. 
 
        Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang wirksam.   
        Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, daß seine Kündigung  
        sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch 
        spätestens zum Abschluß des laufenden Versicherungsjahres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§  17 Schriftliche Form, Zurückweisung von Kündigungen 
 
1. Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

nicht für die Anzeige eines Schadens gemäß § 12 Nr. 1a. 
 
2. Ist eine Kündigung des Versicherungsnehmers unwirksam, ohne 

daß dies auf  Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, so wird 
die Kündigung wirksam, falls der Versicherer sie nicht 
unverzüglich zurückweist. 

 
 
§  18 Agentenvollmacht 
 
Ein Agent des Versicherers ist nur dann bevollmächtigt, Anzeigen und 
Erklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen, wenn er 
den Versicherungsvertrag vermittelt hat oder laufend betreut. 
 
 
§ 19 Gerichtsstand 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die innländischen 
Gerichtsstände nach §§ 13; 17, 21, 29 ZPO und 48 VVG 
 
 
§  20 Schlußbestimmung 
 
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes 
bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
Ein Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (->VVG), 
der insbesondere die in den AGlB 94 erwähnten Bestimmungen enthält, 
ist dem Bedingungstext beigefügt. 
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